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Gewährleistung

Gewährleistung ist immer (!!) eine 
vertragliche Haftung des 
Auftragnehmers gegenüber dem
Auftraggeber 

Für die Prüf- und Warnpflicht gilt 
dies sinngemäß



Gewährleistung

Gewährleistung ist die Haftung für Mängel, die eine Sache oder Leistung zum 
Zeitpunkt der Übergabe aufweist. Der Veräußerer (Auftragnehmer) hat 
damit dafür einzustehen, dass die Sache die 

gewöhnlich vorausgesetzten 

oder

ausdrücklich bedungenen Eigenschaften (lt Judikatur auch 
stillschweigend und von 3. Seite möglich)

aufweist. 

(objektive und subjektive Eigenschaften)



• „Technische“  Önormen sind kein „Gesetz“
• Nur wenn sie ausdrücklich mit entsprechender 

Bezeichnung im Vertrag genannt sind, erlangen sie 
100%ige Geltung

• Aber - Judikatur: Önorm gibt Regeln der Technik 
wieder! Wenn nun entsprechend der ÖNorm
gearbeitet wurde, gilt vorab erwiesen, dass den 
Regeln der Technik entsprechend die Leistung 
erbracht wurde. 

Objektive Eigenschaften:



Wurde entgegen der Önorm ausgeführt – Beweispflicht 
des Ausführenden, dass dennoch den Regeln der 
Technik entsprechend vorgegangen wurde. 

Objektive Eigenschaften



ACHTUNG! 

• Grundregeln des österreichischen 
Dachdeckerhandwerks

Deckregeln für 

• Betondachsteine 
• Tondachziegel 
• Faserzement-Dachplatten
• Polymerbitumen-Dachschindeln

Objektive Eigenschaften:



Subjektive Eigenschaft
ABGB: 
Ob die Sache (auch Leistung, Anm.) dem Vertrag 
entspricht, ist auch danach zu beurteilen, was der 
Übernehmer (Bauherr) auf Grund der über sie gemachten 
öffentlichen Äußerungen des Übergebers oder des 
Herstellers (oder EWR Importeurs), vor allem in der 
Werbung und in den der Sache beigefügten Angaben, 
erwarten kann; 

Solche öffentlichen Äußerungen binden den 
Auftragnehmer jedoch nicht, wenn er sie weder kannte noch 
kennen konnte.



Subjektive Eigenschaften

Und dort könnten diese 
Versprechen getätigt werden:
 Allgemeine Geschäftsbedingungen
 Homepage: „perfekte Qualität“, „Top-

Qualität“ – lt OGH:„Versprechen
überdurchschnittlicher Güte“ 

 Sonstige Werbung zB Prospekte
 (mündl) Zusagen während eines 

vorvertraglichen Gespräches



Objektive - subjektive
Eigenschaft

Aktuelle OGH Entscheidung: 

Eine fehlende CE Kennzeichnung 
ist für sich kein Mangel, wenn sie 
nicht ausdrücklich im Vertrag 
vereinbart wurde



Gewährleistung - Fristen
gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaft: 

Bei unbeweglichen Sachen: (absolute) 
Gewährleistungsfrist immer 3 Jahre ab Übergabe 
– egal ob versteckter  Mangel oder nicht (!)

ausdrücklich (oder stillschweigend) 
bedungene Eigenschaft:

Gewährleistungsfrist beginnt hier ab Beginn der 
Erkennbarkeit des Fehlens der entsprechenden 
Eigenschaft



30jährige Haftung

 Nur im Zusammenhang mit der 
verschuldensabhängigen Haftung im Rahmen des 
Schadenersatzes

 3jährige Gewährleistung verschuldens-
unabhängig; versteckter Mangel danach nicht 
aufgreifbar



30jährige Haftung

 Beispiele für Verschulden: 

 Wenn  Mangel des verwendeten Materials bei 
Einbau erkennbar war oder hätte sein müssen

 Wenn eingebautes Material allgemein in der 
Branche als untauglich bekannt ist 

 Wenn aus sonstigen Gründen die Wahl des Material 
entgegen Branchenusancen erfolgt

 Wenn Einbau selbst entgegen der Regeln der 
Technik erfolgt



Händlerhaftung – (über 
Gewährleistung hinaus) nur
sehr eingeschränkt

OGH:

 Der Händler haftet dem Käufer gegenüber nur für die ihn selbst treffenden 
Pflichten wie die Auswahl eines geeigneten Erzeugers, einwandfreie 
Lagerung der Ware, Hinweise auf Gefahren und ordnungsgemäße 
Verpackung. Er haftet jedoch nicht für jedes Verschulden des 
Produzenten. 

 Der Käufer kann vom Händler regelmäßig nicht erwarten, dass dieser eine 
eigene kostspielige technische Kontrolle der Kaufsache vornimmt. Der 
Händler muss sich insoweit regelmäßig auf die ihm vom Produzenten 
erteilten Hinweise verlassen können.

 Es würde die Sorgfaltspflicht des Händlers überspannen, würde ihm die 
Verpflichtung auferlegt, die vom Erzeuger zugesicherten bestimmten 
Eigenschaften der vom Händler bloß vertriebenen Waren durch eigene 
Tests überprüfen zu lassen.

 Der Händler muss sich mangels besonderer Umstände oder konkreter 
Verdachtsmomente, insbesondere bei einer Massenware, auf die 
Auskünfte des Produzenten verlassen können



Händlerhaftung – nur  sehr
eingeschränkt vorhanden

Grundsätzlich ist es Sache des Käufers, der keine 
Bedingungen stellt, keine Auskünfte und Belehrungen 
und damit die Zusage einer bestimmten 
Eigenschaft verlangt, und auch nach dem Verhalten 
des Verkäufers keine bestimmten Eigenschaften 
annehmen kann, zu beurteilen, ob eine bestimmte 
Sache aus … dem Verkaufsprogramm des Verkäufers 
für seine Zwecke geeignet ist. Der Verkäufer darf nur 
nicht Erzeugnisse verkaufen, von denen er weiß oder 
wissen muss, dass sie für den vorgesehenen Zweck 
ungeeignet sind 



Das undichte Dach 

Beispiele von Prozessen die beim Obersten 
Gerichtshof enden



Herzlichen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit!

Trotz sorgfältiger juristischer Bearbeitung kann für den 

schriftlichen und mündlichen Inhalt keine Haftung seitens 

des Referenten oder Veranstalters übernommen werden.


